
 
 

 

 

INTERINSUR AG 
FINANZ- UND VERSICHERUNGSMAKLER 

KOOPERATIONSMAKLER DER INO24 CLEVER VERSICHERT GMBH * HANDELSREGISTER: KLEVE B 9748 
VORSTAND: CHRISTEL FRAUENRATH-SIEVERS * AUFSICHTSRAT: HANS SIEVERS 

STEUER-NR.: 113/5858/1507 * UMSATZSTEUER-IDENT-NR.: DE 95188992 
VERSICHERUNGS-VERMITTLER-REGISTER-NR.: D-UO86-5J2Z5-35 * IHK DUISBURG * MAKLER GEM. 

§ 34 C UND 34 D GEWO 
MITGLIED IM BUNDESVERBAND DER SACHVERSTÄNDIGEN FÜR DAS VERSICHERUNGSWESEN (BVSV) 

 

 
 
Maklervertrag zwischen 
 

 
InterInsur AG, Markt 2, 47661 Issum 
(nachfolgend Makler genannt) 
 
und  
(nachfolgend Auftraggeber genannt) 
 
  
gilt ab sofort folgende Vereinbarung: 
 
Der Auftraggeber beauftragt den Makler mit der Bearbeitung seiner Versicherungsinteressen. 
 
Der Auftrag umfasst alle dem Makler übergebenen Betriebs- und Privatversicherungen, Bausparverträge und  
Zusatzversorgungen wie die betriebliche Altersversorgung, mit Ausnahme der gesetzlichen Renten- und  
Krankenversicherung und gilt für alle Versicherer. 
 
Dem Makler obliegt es, die bestehenden Verträge zu überprüfen und Neuordnungen vorzuschlagen. Der Makler ist 
berechtigt, Untervollmachten an Dienstleister zu vergeben. Die ino24 clever versichert GmbH, Riedbachstr. 5, 74385 
Pleidelsheim, hat eine Untervollmacht und es besteht zudem ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung. 
 
Der Auftraggeber bevollmächtigt den Makler, alle vom Auftraggeber nach Absprache getroffenen Entscheidungen wie 
Neudeckungen, Risikoprüfungen, Kündigungen, Vertragsänderungen, die Erteilung und Widerruf von SEPA-Lastschrift-
mandaten und Schadenmeldungen in seinem Namen durchzuführen. Zudem bevollmächtigt der Auftraggeber den 
Makler, sämtliche Abschriften und Informationen zu bestehenden Versicherungsverträgen beim jeweiligen Versiche-
rer anzufordern. 
 
Der Auftraggeber bevollmächtigt den Versicherer, alle Daten des Auftraggebers an den Makler zu übermitteln, auch 
wenn diese z.B. Gesundheits- oder Konfessionsdaten beinhalten. 
 
Dem Auftraggeber wurden die heute gültige Datenschutzerklärung sowie die Erstinformation nach § 15 VersVermG 
ausgehändigt. 
 
Durch den Maklerauftrag entstehen dem Auftraggeber keine zusätzlichen Kosten. Alle Kosten sind durch die Courtage 
der Versicherungsgesellschaften abgegolten. 
 
Dieser Vertrag ist jederzeit kündbar. 
 

, den  
 
  
 
 
  
Auftraggeber/in InterInsur AG  
 
  
 
 


